EntschlieBung
der vom Bundesbauminister fiir Raumordnung, Bauwesen und Stddtebau am 28. Mai 1991 in
Neuruppin berufenen Expertengruppe unter Vorsitz von Herrn Professor Dr. Kiesow

zum Programm zur Forderung des stddtebaulichen Denkmalschutzes
NEURUPPINER ERKLARUNG

Die Stiadte und Regionen in den neuen Bundesldndern haben deutsche Geschichte und Kultur
iiber Jahrhunderte mit geprégt. Die baukiinstlerische Substanz und die bauliche
Geschlossenheit der Stadte sind trotz der Verfallserscheinungen noch deutlich sichtbar.
Allein 30 Stadte haben geschlossene mittelalterliche Stadtkerne von internationalem Rang,
etwa 200 weitere haben zumindest stddtebauliche Teilbereiche mit nationalem Denkmalwert.
Dieses einmalige Kulturgut vor dem voélligen Verfall zu retten, schrittweise zu erneuern und
gleichzeitig eine moderne Infrastruktur zu entwickeln, ist eine nationale Aufgabe von hohem
Rang.

Die Stadterneuerung ist fiir die meisten Stidte und Gemeinden in den neuen Bundeslédndern
ein grundlegend neuer Aufgabenbereich. In rechtlicher, organisatorischer und finanzieller
Hinsicht, aber auch hinsichtlich eines integrierten planerischen Ansatzes bedarf es eines
volligen Neubeginns. Es wird Jahre, ja Jahrzehnte dauern, bis die Stadte und Gemeinden in
ihrer stddtebaulichen Entwicklung und Stadtgestalt ebenso wie in der technischen
Infrastruktur den iiber Jahrzehnte aufgestauten Erneuerungsbedarf abgearbeitet haben. Diese
ohnehin schon schwierige Aufgabe wird tiberlagert von der Notwendigkeit, die Stadte und
Gemeinden zugleich auf den raschen wirtschaftlichen und technologischen Wandel sowie auf
die neuen Anspriiche einer modernen Gesellschaft vorzubereiten; zudem miissen sich die
Stadte auf die sich verschirfende Konkurrenzsituation im europédischen Binnenmarkt
einstellen.

Trotz dieser Ausgangslage sollte niemand mutlos werden, denn sie bietet zugleich auch
hervorragende Chancen fiir die kiinftige Entwicklung. Die Erneuerung der Stidte und
Gemeinden ist ein wichtiger Beitrag fiir die Bildung eines vitalen biirgerschaftlichen
Selbstbewusstseins. Da die Situation in der Stadt- und Dorferneuerung sich in den neuen
Bundeslidndern grundsitzlich anders darstellt als in den alten Bundesldandern, wo die
Stadtebauforderung auf einer gut zwanzigjihrigen wirtschaftlichen Aufwirtsentwicklung
aufbauen konnte, miissen jetzt eigene Losungsansitze entwickelt werden, die nur von den
Gemeinden und ihren Biirgern vor Ort gefunden werden kénnen. Zudem wird sich in den
neuen Bundesldndern eine technische Infrastruktur aufbauen, die neuesten Anspriichen
geniigt und die deshalb mittelfristig einen Vorsprung gegeniiber den alten Bundesldndern
verschaffen kann. Gelingt es der Stidtebaupolitik, zugleich das kostbare kulturelle Erbe in
den Stiddten zu bewahren und mit neuem Leben zu erfiillen, dann wird bald sichtbar, welche
beachtlichen strukturpolitischen Vorteile hieraus erwachsen.

Besonders dringlicher Handlungsbedarf besteht in den historischen Stadtkernen von Mittel-
und Kleinstiddten. Trotz ihres Verfalls noch immer Mitte urbanen Lebens und Orte der
Identifikation der Biirger, bieten sie eine weitgehende Geschlossenheit origindrer sowie ge-
schichtlich, sozio-kulturell und stadtebau-kiinstlerisch einzigartiger Bestdnde. Daneben gilt
es, in den groBeren Stidten auch die wertvollen Ensembles des 19. und 20. Jahrhunderts zu
sichern und zu erneuern. Um diesen Erneuerungsprozess in Gang zu setzen und nachhaltig zu
unterstiitzen, hat die Bundesregierung u.a. das Programm zur Férderung des stédtebaulichen



Denkmalschutzes aufgelegt und hieriiber mit den neuen Bundeslédndern eine

Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen.

Hauptziele dieses Programms sind

- die Sicherung erhaltenswerter Gebdude, Ensembles oder sonstiger baulicher Anlagen von
geschichtlicher, kiinstlerischer oder stddtebaulicher Bedeutung,

- die Modernisierung und Instandsetzung sowie der Aus- und Umbau dieser Gebdude oder
Ensembles,

- die Erhaltung und Umgestaltung von Stra3en- und Platzraumen von entsprechender
Bedeutung.

Zusammen mit anderen Forder- und Investitionsprogrammen dient das Programm zur
Forderung des stddtebaulichen Denkmalschutzes dazu, die Wohnbedingungen zu verbessern,
die traditionelle Vielfalt klein- und mittelstindischer Unternehmen zu sichern, die Altstadt-
substanz berticksichtigende Verkehrs-, Ver- und Entsorgungskonzepte durchzusetzen,
Bauliicken durch standortbezogen gestaltete Neubauten zu schliefen und so neues Leben in
alten Stadtstrukturen zu ermdglichen und zu férdern.

Unabdingbare Voraussetzungen fiir einen zweckentsprechenden und erfolgreichen Einsatz

der Fordermittel sind

- ein Zielkonzept zur stidtebaulichen Entwicklung der Gesamtstadt,

- ein Rahmenkonzept zur stddtebaulichen Erneuerung der/des historischen Kernbereiche/s,

- ein Beschluss der Gemeinde iiber die Aufstellung einer Erhaltungssatzung nach dem
Baugesetzbuch fiir das Gebiet, in dem die Fordermittel fiir den stddtebaulichen
Denkmalschutz verwendet werden sollen.

Die Expertengruppe wird das Programm zur Forderung des stddtebaulichen Denkmalschutzes

fachlich begleiten und dabei darauf hinwirken, dass

- in Anbetracht der gewaltigen Probleme die zur Bewiltigung anstehen, Empfehlungen zu
forderungspolitischen Priorititen gegeben werden;

- die bereitgestellten Fordermittel mit groBtmoglichem Nutzen verwendet werden;

- eine wissenschaftliche Beratung der Forderstddte durch Fachleute gesichert ist, die auch
den Bereich der Baumaterialien umfasst;

- Erfahrungen und Anregungen zur Forderung der Eigeninitiative in den Stadten und
Gemeinden vermittelt werden;

- ggf. erforderliche Anderungen hei der Umsetzung des Programms méglichst friihzeitig
beriicksichtigt werden,;

- die Begleitforschung zum Themaschwerpunkt "Revitalisierung historischer Stadtkerne" im
Forschungsfeld "Stiddtebauliche Erneuerung" dem stadtebaulichen Denkmalschutz
unverziiglich nutzbar gemacht werden kann.

Neuruppin, den 28. Mai 1991



Fiir den stiddtebaulichen Denkmalschutz stellt der Bund 1991 und 1992 je 100 Millionen
Mark im Rahmen des "Gemeinschaftswerks Aufschwung Ost" sowie jahrlich 80 Millionen
Mark im Zeitraum 1991 bis 1994 bereit. Die Lander und Gemeinden beteiligen sich mit der
gleichen Summe.

Neuruppin, das ebenfalls in die Liste der zu fordernden Stiddte aufgenommen worden ist, sei
mit seinem klassizistischen Stadtzentrum ein eindrucksvolles Beispiel fiir das reiche
kulturelle Erbe vieler Stddte und Dérfer in den neuen Bundesldndern. "Als Geburtsort von
Karl-Friedrich Schinkel und Theodor Fontane steht der Name Neuruppin fiir Baukultur und
Kultur des Geistes. Nach dem grof3en Brand von 1787 und dem vollstdndigen Neuaufbau
erlebt die Altstadt Neuruppins nun eine zweite Erneuerung."

Folgende Stddte wiirden in das Forderprogramm zum stddtebaulichen Denkmalschutz
aufgenommen:

Land Mecklenburg-Vorpommern

Bad Doberan Parchim
Grabow Putbus
Greifswald Rostock
Ludwigslust Schwerin
Neubrandenburg Teterow
Neustrelitz Wismar

Land Brandenburg
Angermiinde Neuruppin
Bad Freienwalde Perleberg
Beeskow Potsdam
Herzberg Rheinsberg
Jiiterbog Wittstock
Luckau

Land Berlin

Berlin-K6penick
Berlin-Mitte

Land Sachsen-Anhalt

Aschersleben Oranienbaum
Ballenstedt Osterwieck
Bernburg Quedlinburg
Blankenburg Salzwedel
Freyburg Stendal
Halle Stolberg
Havelberg Tangermiinde
Dessen Weillenfels
Magdeburg Wernigerode
Merseburg Wittenberg
Land Sachsen
Annaberg Lommatzsch
Bautzen Marienberg

Delitzsch Oederan



Dippoldiswalde Oschatz

Freiberg Pirna
Geithain Rochlitz
Grimma Schneeberg
Hainichen Strehla
Kamenz Torgau
Leipzig Wolkenstein
Leisnig Zittau

Land Thiiringen

Altenburg Kahla

Bad Langensalza P6Bneck
Dornburg Rudolstadt
Eisenach Saalfeld

Erfurt Schmalkalden
Gotha Sondershausen
Heldburg Wasungen

Nachtriglich wurden die Stddte Dahme (Land Brandenburg) und Eisleben (Land Sachsen-
Anhalt) in das Sonderforderprogramm Stddtebaulicher Denkmalschutz aufgenommen.



	Land Brandenburg
	Land Sachsen
	Land Thüringen

